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Bescheinigung
qemäß

I 181 Absatz 1 Satz 2 AktG

Es wird bescheinigt, dass der nachstehende Text den vollstän-

digen Wortlaut der Satzung der

Diok One AG

wiedergibt und die geänderten Bestimmungen der Satzung mit

dem Beschluss über die Anderung und die unveränderten Best-

immungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten

vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Köln, den O6. ber 2O22

Gru
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Satzung

der

Diok One AG

L

Allgemeine Bestimmungen

$1
Firma und Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet

Diok One AG,

2. Sitz der Gesellschaft ist Köln.

$2
Gesenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im [n- und/oder Ausland

(i) die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, also die Zusammenfassung von

Unternehmen unter einheitlicher Leitung und insbesondere deren Gründung, der

Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art,
insbesondere solchen, die sich auf dem Gebiet des Erwerbs, der Enichtung, der

Verwaltung, der Bewirtschaftung, der Nutzung, des Vertriebs und der Verwertung
von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und/oder der Projektentwicklung
als Bauherr oder Bauträger betätigen, einschließlich der Beteiligung an

Immobilienfonds, sowie die Beratung von Untemehmen und die Übernahme

sonsti ger b etriebswirtschaft licher Aufgaben fiir Unternehmen,

(ii) der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung, die Bewirtschaftung,
die Nutzung, der Vertrieb und die Verwertung, insbesondere durch Veräußerung,

Vermietung (Leasing) oder Verpachtung, von bebauten und unbebauten

Grundstäcken, Wohnungen, Erbbaurechten und grundstücksgleichen Rechten

sowie Projektentwicklungen als Bauherr oder Bauträger,

(iii) die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände,

(iv) die Bauträgertätigkeit sowie

(v) die Beratung von Unternehmen, mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung

sowie sonstiger genehmigungsbedürftiger Beratungstätigkeiten, insbesondere die
' umfassende Beratung und Unterstützung von dritten Unternehmen im

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Management, der

Vermietung und Verwertung von unmittelbaren und mittelbaren Immobilien-
Investments,
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wobei die Gesellschaft weder unmittelbar noch mittelbar solche Grundstücke erwirbt, die

in Sekundärstandorten liegen und mit reinen Büroimmobilien bebaut sind.

2, Auch zu Anlagezwecken kann die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen und

Finanzanlagen aller Art erwerben, verwalten und veräußern,

3. Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und

Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Das Unternehmen kann Dienstleistungen

aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen durch Dritte

erftillen lassen. Femer kann die Gesellschaft ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in

diesem $ 2 genannten Tätigkeiten beschränken.

4. Tätigkeiten, die nach dem Kredit'wesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den

Vorschriften für rechts- und steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind, werden nicht

ausgeführt.

5. Die Gesellschaft ist zu allen mit dem Gegenstand des Unternehmens

zusammenhängenden Geschäften und Maßnahmen zum Zwecke der Gewinnerzielung

berechtigt.

6. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im In- und Ausland Tochtergesellschaften und

Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder

deren Geschäfte flihren, Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern,

sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge im Sinne der

$$ 291, 292 AktG mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung

beschränken.

IL

Grundkapital und Aktien

1

$3
Grundkapital. Aktien

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 14.750,000,00 (in Worten: vierzehn

Millionen siebenhundertfänfzigtausend Euro). Es ist eingeteilt in 14.750,000 (in Worten:

vierzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend) auf den Inhaber lautende Stückaktien

(Aktien ohne Nennbetrag).

Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile und auf Ausgabe von

Gewinnanteil- und Emeuerungsscheinen ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich

zulässig und eine Verbriefung bzw. Ausgabe nicht nach den Regeln erforderlich ist, die

an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. Die Gesellschaft ist berechtigt,

Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien

(Sammelurkunden) sowie über Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine auszustsllen. Die

Form und den Inhalt von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen

I

2 ltL



1

sowie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt der

Vorstand.

$4
Bedinetes Kanital

lVo r I duJi g fr e ibl e ib e nd.l

$s
Genehmiete!, Kanital

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft flir die Dauer von fünf
Jahren ab dem Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2017 imHandelsregister

der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um

insgesamt bis zu EUR 125.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017),

Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder

teilweise auszuschließen, Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden

Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkeh-r bzw. die Nachfolger

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10% des Grundkapitals nicht übersteigt

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse
gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum

Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der $$ 203

Abs. I und 2, 186 Abs, 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10% des

Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Alctien entf?illt, die während der

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund

anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des $ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung
gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei

Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger

Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von
dem oder den Dritten zu zahlen ist; oder

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf geriohtete

Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen

Finanzinstrumenten; oder

(iii) für Spitzenbetrbge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.
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2. Der Vorstand wird ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren

Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2017 und ihrer

Durchflihrung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Vorstand wird
ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß $ 186 Abs. 5 AktG von einem

Kreditinstitut oder einem nach $ 53 Abs. 1 Satz I oder $ 53b Abs, 1 Satz 1 oder Abs. 7

KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übemommen werden sollen, sie den

Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder

teilweiser Durchführung der jeweiligen Ifupitalerhöhung aus dem Genehmigten I(apital
2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapit al 20 17 anzupassen.

uI.

Der Vorstand

$6
Zusammensetzung. Gesqhäftsordnung und Beschlussfassunq

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Es können

stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt deren ZahL Der
Vorstand kann auch dann aus einer Person bestehen, wenn das Grundkapital mehr als

EUR 3 Mio. beträgt. DerAufsichtsratkann einenVorsitzenden des Vorstands sowie einen

stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

Der Vorstand kann sich einstimmig eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der

Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung flir den Vorstand erlässt.

Der Vorstand fasst seine Beschltisse mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der an der

Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder, soweit nicht Gesetz, Satzung oder

Geschäftsordnung zwingend etwas anderes vorschreiben. Wenn der Vorstand aus mehr

als zwei Personen besteht, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den

Ausschlag, soweit dies rechtlich zulässig ist und die Geschäftsordnung nicht etwas

anderes bestimmt, Die Geschäftsordnung kann, wenn der Vorstand aus melu als zwei
Personen besteht, ferner ein Widerspruchsrecht (Vetorecht) des Vorsitzenden innerhalb

der gesetzlichen Grenzen vorsshen.

s7
Geschäftsführung gnd Vertretuns der Gesellschaft

Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der
Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung ftir den Vorstand und des

Geschäftsverteilungsplans zu ftihren.
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Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Die Vertretung
erfolgt gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Vorstands oder einem

Prokuristen, Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht oder zuki.inftig bestehen

sollte, vertritt er die Gesellschaft allein.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern das Recht zur Einzelvertretung der

Gesellschaft einräumen,

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen

Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell

oder fiir den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß $ 181 Alt. 2 BGB
befreien; $ 112 AktG bleibt unberührt.

Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht dem

ordentlichen Vorstand gleich,

IV.

Der Aufsichtsrat

$8
Zus a+Uqensetzuns und Amtsdauer. Ersatzmitglieder

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt
werden.

2, Die Aufsichtsratsmitglieder werden fltr die Zeit bis zur Beendigung derjenigen
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung ftir das vierte Geschäftsjahr nach

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann flir Aufsichtsratsmitglieder bei
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Wiederwahl ist möglich,

3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können Ersatzmitglieder
gewählt werden, die in einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle
vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Eine Person kann ftir mehrere
Aufsiohtsratsmitglieder zum Er satzmitglied bestellt werden.

4. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds
gewählt, so besteht sein Amt fiir den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds,
soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt.
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, sobald
ein Nachfolger fi.ir das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens je-
doch mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds,
Erlischt das Amt des an die Stelle des Ausgeschiedenen getretenen Ersatzmitglieds
infolge der Nachwahl, bedarf diese einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen.

I
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War das infolge der Nachwahl ausgesohiedene Ersatzmitglied fbr mehrere bestimmte

Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt die ursprtingliche Stellung als

Ersatzmitglied wieder auf. Das ausgeschiedene Ersatzmitglied nimmt unter mehreren

bestellten Ersatzmitgliedern wieder seine ursprüngliche Position ein.

Der Leiter der Hauptversammlung kann bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und

etwaiger Ersatzmitglieder über eine vom Aufsichtsrat oder von Aktionären vorgelegte

Liste mit Wahlvorschlägen abstimmen lassen. Sofern bei der Wahl keine abweichende

Bestimmung getroffen worden ist, treten in einer Liste gewählte Ersatzmitglieder in der

Reihenfolge ihrer Benennung an die Stelle vorzeitig ausscheidender

Aufsichtsratsmitgl ieder.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes etwaige Ersatzmitglied kann sein Amt unter

Einhaltung einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die

Niederlegung erfolgt durch Erklärung in Textform gegentiber dem Vorstand unter

Benachrichtigung des Aufsichtsratsvorsitzenden durch das sein Amt niederlegende

Mitglied. Der Vorstand kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist

verzichten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon

unbertihrt.

$e
Vorsitzender und Stellvertreter

Nach einer Hauptversammlung, in der sämtliche Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt

worden sind, findet eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats statt, in der der Aufsichtsrat
aus seiner Mitte einen neuen Vorsitzenden und einen Stellvertreter ftir die Amtsdauer der

Gewählten oder für einen ktirzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum bestimmt.

Einer besonderen Einladung zu dieser Beschlussfassung bedarf es nicht. $ 10 Abs, 4,5
dieser Satzung sind anwendbar. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor
Ablauf der Amtszeit aus dem Amt aus, so hat der Außichtsratunverztiglich eine Neuwahl
ftir die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats hat die Rechte und Pflichten des

Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist,

$10
Einberufuns und Bes-c-hlussfassune

Der Außichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss

mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten, Er hat ferner Sitzungen dann

abzuhalten, wenn es sonst im Interesse der Gesellschaft geboten erscheint.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von
vierzehn Tagen unter Bestimmung des Ortes, der Zeit und der Form der Sitzung
einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung
und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Einberufung erfolgt in schriftlicher Form
oder in Textform (auch Telefax oder E-Mail sind ausreichend) unter der dem

Vorsitzenden zuletzt schriftlich bekanntgegebenen Anschrift. In dringenden Fällen kann
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der Vorsitzende die Frist bis auf drei Tage verkürzen und die Sitzung mündlich oder

fernmündlich einberufen.

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst, Soweit rechtlich

zulässig, können Sitzungen auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch

fernmündlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel,
insbesondere per Videokonferenz, durchgeführt werden, wenn kein Mitglied diesem

Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist
widerspricht; ein Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn die Sitzung in der Weise

durchgeftihrt wird, dass die daran teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege

der Telekommunikation im Sinne allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens

miteinander in Verbindung stehen,

Außerhalb von Sitzungen können Beschlussfassungen auf Anordnung des Vorsitzenden

des Aufsichtsrats auch mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder

mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per

Videokonferenz, sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen. Ein
Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats hiergegen besteht nicht.

Der Aufsichtsrat ist beschlussf?ihig, wenn sämtliche Aufsichtsratsmitglieder geladen sind

und mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. In jedem

Fall müssen mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein
Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung
der Stimme enthält,

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche
Stimmabgaben übeneichen lassen, Darüber hinaus können abwesende

Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich, wenn der

Leiter der Sitzung dies für den Einzelfall vor Beginn der Beschlussfassung und unter
Festlegung einer angemessenen Frist bestimmt, mündlich, telefonisch, per Telefax, per

E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere
per Videozuschaltung, abgeben; ein Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des

Aufsichtsrats hiergegen besteht nicht.

Über Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen und den

Aufsichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens drei Tage vor der Sitzung (auch

telefonisch) mitgeteilt worden sind, kann ein Beschluss nur gefasst werden, wenn kein in
der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Den abwesenden Aufsichts-
ratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom
Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung nr
widersprechen oder ihre Stimme nachträglich abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn auch diese Aufsichtsratsmitglieder nicht innerhalb der gesetzten Frist
widersprechen oder wenn sie zugestimmt haben,

5
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9 Der Vorsitzende ftihrt den Vorsitz und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände

der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

10. Beschltisse des Außichtsrats werden - auch bei Wahlen - mit einfacher Mehrheit der

abgegebenen Stimmen gefasst, soweit gesetzlich nicht anderes zwingend vorgeschrieben

ist. Dabei gilt eine Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt

die Stimme des Vorsitzenden bei der betreffenden Beschlussfassung - auch bei Wahlen

- den Ausschlag.

1 1. Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,

die von dem Vorsitzenden der Sitzung bzw. Abstimmung zu unterzeichnen und allen

Mitgliedern zuzuleiten ist,

12. Der Vorstand darf an den Sitzungen des Außichtsrats teilnehmen, sofern der Aufsichtsrat
nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

l3 . Der Aufsichtsratsvorsitzende kann Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung

hinzuziehen. Der Außichtsrat ist vor einer Hinzuziehung zu hören.

14, Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur

Durchführung der Beschltisse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen
abzugeben.

$ll
G,Sschäfts ordLun g des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften sowie der

Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben,

$12
S,Bfqaben des Auf$iphtsrats

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand. Er kann insbesondere eine

Gesohäftsordnung flir den Vorstand erlassen. Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass be-

stimmte Arten von Geschäften nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden

dürfen, Er kann widerruflich seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften allgemein
oder flir den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus
erteilen.

$13
Schweisenllicht

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die
Außichtsratsmitglieder Stillschweigen zv bewahren. Bei Sitzungen des Außichtsrats
anwesende Personen, die nicht Aufsiohtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit
ausdrücklich zlr verpflichten, sofern sie nicht bereits einer beruflichen
Verschwiegenheitsverpfl ichtung unterliegen,
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$14
Vereütune des Aufsichtsrats

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner nachgewiesenen
Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat für die
Geschäftsjahre bis einschließlich des Geschäftsjahres 2022 eine feste Vergütung in
Höhe von EUR 100,00 und beginnend mit dem Geschäftsjahr 2023 eine feste
Vergütung in Höhe von EUR 2.500,00. Der Vorsitzende erhält jeweils den doppelten
Betrag. Die Vergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen
Geschäftsjahres. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während des vollen
Geschäftsjahres angehört haben oder nicht während des vollen Geschäftsjahres den
Vorsatz innehatten, erhalten die Vergütung zeitanteilig für jeden angefangenen
Kalendermonat. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die
Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft
gesondert in Rechnun g zu stellen und dieses Recht auszuüben.

Die Gesellschaftkann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Rechtsschutz- und
Vermögenssshadenshaftpflichtversicherung mit einer angemessenen Deckungssumme
abschließen, welche die Haftpflic.ht aus der Außichtsratstätigkeit abdeckt, sowie deren

Kosten nebst darauf anfallenden Steuern und Abgaben tragen.

v.

Die Haupfuersammlung

$ls
Ort und Einberufung der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz
oder in einer anderen deutschen stadt mit mehr als 50.000 Einwohnem statt.

Die ordentliohe Hauptversammlung, die insbesondere über die Verwendung des

Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Außichtsrats sowie
die Bestellung des Abschlussprüfers beschtießt, findet innerhalb der gesetzlichen Frist
statt.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich
vorgeschriebenen Fällen durch den Außichtsrat einberufen; ein auf Gesetz oder Satzung
beruhendes Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt
unberi.ihrt. Die Einberufung muss unter Einhaltung der anmZeitpunkt der Einberufung
geltenden gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger unter Angabe der Tagesordnung bekannt
gemacht werden, Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. Bei Fristen und
Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberechnet werderl ist der Tag der
Versammlung nicht mitzurechnen. Sind die Aktionäre der Geselischaft namentlich
bekannt, so kann die Hauptversammlung abweichend von Vorstehendem mit
eingeschriebenem Brief einberufen werden; der Tag der Absendung gilt als der Tag der
Bekanntmachung.
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4 Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn dies nach Gesetz oder

Satzung erforderlich ist oder das Woh[ der Gesellschaft eine Einberufung erforderlich

macht, Aktionäre, deren Anteile allein oder zusalnmen mindestens dem zwanzigsten Teil

des Grundkapitals entsprechen, können schriftlich unter Angabe des Zwecks und der

Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangen.

$16
feilnahmerecht und StimrLrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft angemeldet und

ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Als Nachweis der Berechtigung reicht ein durch

den Letztintermediär ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß $ 67c Abs, 3

AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den in den für börsennotierte

Gesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften hierftir vorgesehenen Zeitpunkt

beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der

Einladung hierff.ir mitgeteilten Adresse bis spätestens sechs Tage vor der

Haupwersammlung (letzter Anmeldetag) zugehen, soweit gesetzlich keine abweichende

Frist vorgesehen ist; für den Nachweis des Anteilsbesitzes gelten dabei die ftir
börsennotierte Gesellschaften geltenden gesetzlichen Fristvorschriften. Der Tag der

Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann

jeweils eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Nachweis der

Berechtigung nach Abs, 1 bedtirfen der Textform und mtissen in deutscher oder eng-

lischer Sprache per Post oder per Telefax beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder

auf in der Einberufung ggf. näher zu bestimmendem elektronischen Wege bei der

Gesellschaft oder bei einer sonst in der Einberufung bezeichneten Stelle erfolgen.

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgetibt werden. Die Erteilung einer

Vollmacht, ihr Widenuf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der

Gesellschaft bedürfen der Textform; der Vorstand ist ermächtigt, in der Binberufung zur

Hauptversammlung Abweichendes zu bestimmen. Die Einzelheiten für die Erteilung der

Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der

Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. $ 135

AktG bleibt unbertihrt.

Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die vorstehende

Ermächtigung ist befristet und endet mit Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung der

betreffenden Satzungsänderung in das Handelsregister'
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6 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen schriftlich oder im

Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen, auch ohne an der Versammlung

teilzunehmen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Umfang und

Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln, Eine etwaige Ermöglichung der

Briefwahl und die dazu getroffenen Regelungen sind mit der Einberufung der

Hauptversammlung bekannt zu machen.

$17
Leitung der Hauptversammluns

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle

seiner Verhinderung sein Stellvertreter, Sind beide verhindert oder nicht zur Leitung

bereit, so ftihrt ein anderes durch den Außichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied

den Vorsitz in der Hauptversammlung. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den

Vorsitz, so eröffnet der zur Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und

lässt den Leiter der Versammlung durch diese wfilen.

Der Vorsitzende leitet die Versarnmlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, die Reihenfolge der Redner sowie die

Art und Form der Abstimmungen.

Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen zlJ beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, nJ Beginn der

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des

Verhandlungsverlauß, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie

des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen festzusetzen,

Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über die

Bestimmungen in Abs. 3 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder nach

Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechtrng anerkannter Grundsätze einzuschränken, bleibt
unberührt.

$18
Beschlussfassunq

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche

Vorschriften oder diese Satzung dem entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der

abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmeh'rheit eine

Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung

vertretenen Grundkapitals gefasst. Dabei gilt eine Stimmenthaltung nicht als

Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht,
so findet eine engere Wahl statt. Ist die höchste Stimmenzahl zrvei oder mehreren
Personen zugefallen, findet die engere Wahl zwischen diesen statt; ist die höchste

Stimmenzahl hingegen nur einer Person zugefallen, findet die engere Wahl zwischen
dieser und der- bzw. denjenigen Person bzw. Personen statt, der bzw, denen die
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zweithöchste Stimmenzahl zugefallen ist. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste

Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los,

$1e
Ton- und Bildllbertraeuneen

Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der

Bild- und Tontlbertragung in den Fällen gestattet, in denen sie mit erheblichem Zeit- oder

Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen

müssten.

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorstands in Abstimmung mit dem

Versammlungsleiter auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton tibertragen werden.

Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit
uneingeschrär'l<tZugang hat. Die Anordnung der Übertragung, ihr Umfang und ihre Form

sind mit der Einberufung bekannt zu machen,

vl.

Rechnungslegung und Gewinnverwendung

$20
Jahresabschluss und q{4entliche lfauntversammluns

Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen

Frist den Jahresabschluss und (sofern rechtlich erforderlich) den Lagebericht sowie

(sofem rechtlich erforderlich) den Konzemabschluss und den Konzernlagebericht
aufzustellen und unverzüglich dem Außichtsrat und (sofern eine Abschlussprüfung
erforderlich ist oder freiwillig erfolgt) dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der

Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung ftir
die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. g$ 298 Abs, 2 und 315 Abs. 5 HGB
bleiben unbertihrt.

Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen zu prtifen und über das Ergebnis seiner Prüfung
sctriftlich an die Hauptversammlung zu berichten; dabei hat er, nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften, ggf. auch z,Lr dem Ergebnis der Prtifung durch den

Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines

Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten; $ 171

Abs, 3 Satz2 AktG bleibt unberührt.

Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, es sei denn,

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der
Hauptversammlung zu überlassen.

Nach Eingang des Berichts des Außichtsrats riber das Ergebnis seiner Prüfung hat der

Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen,
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5 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur

Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie sind darüber

hinaus ermächtigt; weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahresäberschusses in andere

Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnräcldagen die

Hälfte des Grundkapitals nicht ubersteigen und auch nach der Einstellung nicht

übersteigen wrirden. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein

Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, Bei der

Errechnung des gemäß den vorstehenden Sätzen in andere Gewinnrücklagen

einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen

Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen.

$21
Gesghäftsiahr

Das Geschäftsjatr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr

922
Gewinnverwepduns

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie ist
hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden, Die Hauptversammlung kann

auch eine andere Verwendung als nach $ 58 Abs. 3 Satz 1 AktG oder als die Verteilung
unter die Aktiontire bestimmen.

Die Hauptversammlung kann - soweit gesetzlich zulässig - neben oder anstelle einer

B arausschtlttung auch eine Ausschüttung von S achwerten beschließen.

In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien
abweichend von $ 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden,

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

im Rahmen des $ 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre ausschütten,

VII.

Schlussbestimmungen

$23
Bekanntmachuleeu

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger

$24
Anderung der Satzungsfassune

Der Außiclrtsrat ist befugt, Anderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu

beschließen.
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$2s
Gril{rdunqskostqp

Die Gr:ündungskosten üägt die Gesellschaft bis zur Höhe von EUR 3.000,-,

Die Gesellsshaft trägt die mit der wirtschaftlichen Neugründung verbundenen Kosten

(insbesondere Notar- und Gerichtskosten, die Kosüen der Bekanntmachung, die Kosten der

Rechts- und Steuerberatung, die Kosten der Unternehmensbewertung und deren Prtifung, die

Bankgebitlren sowie etwaige Steuem) bis zu einem Betrag in Höhe von EUR 300.000,00,
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Köln, den 23.12.2022

Wolfgang Gruntkowski, Notar


